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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Luise Amtsberg, Filiz Polat, Canan Bayram, Monika Lazar,  
Dr. Konstantin von Notz, Tabea Rößner und der Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Evaluation des Pilotprojekts „Asylverfahrensberatung“ 

Eine unabhängige, unentgeltliche, fachlich qualifizierte und individuelle Asylver-
fahrensberatung vor der Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) zeigt positive Ergebnisse in vielfacher Hinsicht. 
Das ist das Fazit des „Erfahrungsberichtes zum Pilotprojekt ‚Asylverfahrensbe-
ratung‘“ (Stand: 7. September 2017). Dieses Pilotprojekt war vom 1. März 2017 
bis zum 31. Mai 2017 an drei Standorten des BAMF (Gießen, Lebach und Bonn) 
durchgeführt worden. Die erwähnte Evaluation wiederum wurde vom For-
schungszentrum des BAMF in Zusammenarbeit mit dem Hohen Flüchtlingskom-
missar der Vereinten Nationen Deutschland (UNHCR) und im Benehmen mit den 
Bundesländern Hessen Saarland und Nordrhein-Westfalen durchgeführt.  
Dieser Befund deckt sich mit den Erkenntnissen aus anderen europäische Staaten. 
So haben die Schweiz und die Niederlande ebenfalls sehr gute Erfahrungen mit 
einer solchen Asylverfahrensberatung im Vorfeld einer Anhörung gemacht (vgl. 
Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte: „Externe Evaluation 
der Testphase für die Neustrukturierung im Asylbereich: Beratung und Rechts-
vertretung“, Bern, November 2015 und Thränhardt, D.: „Asylverfahren in den 
Niederlanden“, Gütersloh 2016). 
Der Evaluationsbericht von BAMF und UNHCR ist bislang vom Bundesministe-
rium des Innern nicht veröffentlicht worden. Das verwundert, denn dessen Ergeb-
nisse könnten für die Ausgestaltung möglicher „Aufnahme-, Entscheidungs- und 
Rückführungseinrichtungen“ von Interesse sein. 
Die Evaluation des Pilotprojektes macht deutlich, dass durch den Aufbau einer 
flächendeckenden, unabhängigen, unentgeltlichen, fachlich qualifizierten und in-
dividuellen Asylverfahrensberatung es maßgeblich zur Qualitätssteigerung der 
Asylverfahren und Asylbescheide kommt und somit auch die Verwaltungsge-
richte entlastet würden. 
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Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass das BAMF und der UNHCR in 
ihrer Auswertung des „Pilotprojekts Asylverfahrensberatung“ gemeinsam 
festgestellt haben, dass eine Asylverfahrensberatung dazu führen kann, Per-
sonen frühzeitig zu identifizieren, die gemäß der EU-Aufnahmerichtlinie 
(2013/32/EU) als besonders schutzbedürftig anzusehen sind und dass eine 
Asylverfahrensberatung dann im Ergebnis dazu führt, dass diese besonders 
schutzbedürftigen Personen die ihnen unionsrechtlich zustehenden besonde-
ren Verfahrensgarantien besser und frühzeitiger wahrnehmen können?  

Wenn ja, was folgt daraus für das weitere Vorgehen der Bundesregierung?  
Wenn nein, zu welcher anderen Feststellung sind das BAMF und der  
UNHCR diesbezüglich gelangt? 

2. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass das BAMF und der UNHCR in 
ihrer Auswertung des „Pilotprojekts Asylverfahrensberatung“ gemeinsam 
festgestellt haben, dass eine Asylverfahrensberatung zu einer Verbesserung 
der Qualität des Asylverfahrens führt, indem sie dazu beiträgt, die Qualität 
der Sachvorträge von Asylsuchenden in den Anhörungen des BAMF zu ver-
bessern, was wiederum die Möglichkeit des BAMF erhöht, zu einer schnel-
len, sachgerechten und einvernehmlichen Aufklärung der vielfältigen Sach-
verhaltsaspekte zu gelangen?  

Wenn ja, was folgt daraus für das weitere Vorgehen der Bundesregierung?  
Wenn nein, zu welcher anderen Feststellung sind das BAMF und der  
UNHCR diesbezüglich gelangt? 

3. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass das BAMF und der UNHCR in 
ihrer Auswertung des „Pilotprojekts Asylverfahrensberatung“ gemeinsam 
festgestellt haben, dass eine Asylverfahrensberatung zu einer Verbesserung 
der Rechtsstaatlichkeit und der Fairness der Asylverfahren führt, indem sie 
Asylsuchenden dabei hilft,  

 ihre Rechte besser zu verstehen, 
 das Asylverfahren als fair und transparent zu erleben, 
 ihren gesetzlich vorgeschriebenen Mitwirkungspflichten besser nachzu-

kommen, 
 auf von vorneherein auf erkennbar aussichtslose Asylanträge zu verzich-

ten (und sich damit frühzeitig um Alternativen zu bemühen), 
 auch negative Asylentscheidungen besser zu akzeptieren bzw. 
 auf wenig erfolgversprechende verwaltungsgerichtliche Klagen zu ver-

zichten? 
Wenn ja, was folgt daraus für das weitere Vorgehen der Bundesregierung?  
Wenn nein, zu welcher anderen Feststellung sind das BAMF und der  
UNHCR diesbezüglich gelangt? 

4. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass das BAMF und der UNHCR in 
ihrer Auswertung des „Pilotprojekts Asylverfahrensberatung“ gemeinsam 
festgestellt haben, dass eine Asylverfahrensberatung zu einer deutlichen ef-
fektiveren Koordination und Zusammenarbeit aller relevanten Akteure (also 
den Asylsuchenden, dem BAMF, den Ankunftszentren und den Beratungs-
stellen/Wohlfahrtsverbänden) führt?  

Wenn ja, was folgt daraus für das weitere Vorgehen der Bundesregierung?  
Wenn nein, zu welcher anderen Feststellung sind das BAMF und der  
UNHCR diesbezüglich gelangt? 
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5. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass das BAMF und der UNHCR in 
ihrer Auswertung des „Pilotprojekts Asylverfahrensberatung“ gemeinsam 
festgestellt haben, dass der angestrebte Erfolg einer Asylverfahrensberatung 
u. a. auch davon abhängt, dass eine Asylverfahrensberatung durch Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte fachlich angeleitet und unterstützt wird (so wie 
dies das Rechtsdienstleistungsgesetz vorsieht)?  

Wenn ja, was folgt daraus für das weitere Vorgehen der Bundesregierung?  
Wenn nein, zu welcher anderen Feststellung sind das BAMF und der  
UNHCR diesbezüglich gelangt? 

6. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass das BAMF und der UNHCR in 
ihrer Auswertung des „Pilotprojekts Asylverfahrensberatung“ gemeinsam 
festgestellt haben, dass der angestrebte Erfolg einer Asylverfahrensberatung 
u. a. auch davon abhängt, dass eine Asylverfahrensberatung besser nicht 
durch das BAMF, sondern durch weisungsunabhängige, qualifizierte Träger 
aus der Freien Wohlfahrt durchgeführt wird?  

Wenn ja, was folgt daraus für das weitere Vorgehen der Bundesregierung?  
Wenn nein, zu welcher anderen Feststellung sind das BAMF und der  
UNHCR diesbezüglich gelangt? 

7. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass das BAMF und der UNHCR in 
ihrer Auswertung des „Pilotprojekts Asylverfahrensberatung“ gemeinsam 
festgestellt haben, dass der angestrebte Erfolg einer Asylverfahrensberatung 
u. a. auch davon abhängt, dass eine Asylverfahrensberatung ergebnisoffen 
durchgeführt werden soll und dass hierbei Art und Umfang der Beratung pri-
mär von den Bedürfnissen und Wünschen der/des Schutzsuchenden abhän-
gen – ihr/sein Wille und Wohl Mittelpunkt der Beratung stehen sollte?  

Wenn ja, was folgt daraus für das weitere Vorgehen der Bundesregierung?  
Wenn nein, zu welcher anderen Feststellung sind das BAMF und der  
UNHCR diesbezüglich gelangt? 

8. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass das BAMF und der UNHCR in 
ihrer Auswertung des „Pilotprojekts Asylverfahrensberatung“ gemeinsam 
festgestellt haben, dass der angestrebte Erfolg einer Asylverfahrensberatung 
u. a. auch davon abhängt, dass eine Asylverfahrensberatung über individuelle 
Rechte und Pflichten, über Handlungsmöglichkeiten und Rechtsschutzmög-
lichkeiten informieren und dass Asylsuchende zur Anhörung begleitet wer-
den sollten, wenn sie dies wünschen?  

Wenn ja, was folgt daraus für das weitere Vorgehen der Bundesregierung?  
Wenn nein, zu welcher anderen Feststellung sind das BAMF und der  
UNHCR diesbezüglich gelangt? 

9. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass das BAMF und der UNHCR in 
ihrer Auswertung des „Pilotprojekts Asylverfahrensberatung“ gemeinsam 
festgestellt haben, dass der angestrebte Erfolg einer Asylverfahrensberatung 
u. a. auch davon abhängt, dass verlässliche personelle, organisatorische und 
finanzielle Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit eine Asylverfah-
rensberatung grundsätzlich jeder asylsuchenden Person offensteht?  
Wenn ja, was folgt daraus für das weitere Vorgehen der Bundesregierung?  
Wenn nein, zu welcher anderen Feststellung sind das BAMF und der  
UNHCR diesbezüglich gelangt? 
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10. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass das BAMF und der UNHCR in 

ihrer Auswertung des „Pilotprojekts Asylverfahrensberatung“ gemeinsam 
festgestellt haben, dass der angestrebte Erfolg einer Asylverfahrensberatung 
u. a. auch davon abhängt, dass eine Asylverfahrensberatung möglichst vor 
einer (möglichen) Antragstellung, vor einer Anhörung erfolgen und ggf. erst 
bei möglichen Rechtsschutzmöglichkeiten nach Abschluss des Behördenver-
fahrens enden sollte? 

Wenn ja, was folgt daraus für das weitere Vorgehen der Bundesregierung?  
Wenn nein, zu welcher anderen Feststellung sind das BAMF und der  
UNHCR diesbezüglich gelangt? 

11. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass das BAMF und der UNHCR in 
ihrer Auswertung des „Pilotprojekts Asylverfahrensberatung“ gemeinsam 
festgestellt haben, dass der angestrebte Erfolg einer Asylverfahrensberatung 
u. a. auch davon abhängt, dass die in der letzten Zeit zunehmend verdichtete 
Taktung der einzelnen Prozessschritte eines Asylverfahrens dahingehend 
entzerrt werden, dass Asylverfahrensberatungsangebote implementiert wer-
den können – und sich darüber dann die antizipierten effizienzsteigernden 
Effekte einstellen können?  

Wenn ja, was folgt daraus für das weitere Vorgehen der Bundesregierung?  
Wenn nein, zu welcher anderen Feststellung sind das BAMF und der  
UNHCR diesbezüglich gelangt? 

12. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass das BAMF und der UNHCR in 
ihrer Auswertung des „Pilotprojekts Asylverfahrensberatung“ gemeinsam 
festgestellt haben, dass der angestrebte Erfolg einer Asylverfahrensberatung 
u. a. auch davon abhängt, dass den spezifischen Bedürfnissen (potentiell) be-
sonders schutzbedürftigen Personen auch und gerade mit Blick auf den Zu-
gang und die Dauer einer Asylverfahrensberatung stärker als bisher berück-
sichtigt werden sollten?  

Wenn ja, was folgt daraus für das weitere Vorgehen der Bundesregierung?  
Wenn nein, zu welcher anderen Feststellung sind das BAMF und der  
UNHCR diesbezüglich gelangt? 

13. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass das BAMF und der UNHCR in 
ihrer Auswertung des „Pilotprojekts Asylverfahrensberatung“ gemeinsam 
festgestellt haben, dass der angestrebte Erfolg einer Asylverfahrensberatung 
u. a. auch davon abhängt, dass eine Asylverfahrensberatung andere Bera-
tungsangebote (wie die Rückkehr- bzw. die Sozialberatung) selber nicht 
durchführen, sondern darauf nur verweisen sollte?  

Wenn ja, was folgt daraus für das weitere Vorgehen der Bundesregierung?  
Wenn nein, zu welcher anderen Feststellung sind das BAMF und der  
UNHCR diesbezüglich gelangt? 

14. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass das BAMF und der UNHCR in 
ihrer Auswertung des „Pilotprojekts Asylverfahrensberatung“ gemeinsam 
festgestellt haben, dass der angestrebte Erfolg einer Asylverfahrensberatung 
u. a. auch davon abhängt, dass eine sachgerechte Zahl von Sprachmittlerin-
nen und Sprachmittlern zur Verfügung stehen, um die Asylverfahrensbera-
tung zu begleiten?  

Wenn ja, was folgt daraus für das weitere Vorgehen der Bundesregierung?  
Wenn nein, zu welcher anderen Feststellung sind das BAMF und der  
UNHCR diesbezüglich gelangt? 
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15. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass das BAMF und der UNHCR in 

ihrer Auswertung des „Pilotprojekts Asylverfahrensberatung“ gemeinsam 
festgestellt haben, dass die angestrebte Qualitätssicherung u. a. auch davon 
abhängt, dass sich die Beraterinnen und Berater ständig fortbilden und dass 
die Asylverfahrensberatung fortlaufend extern evaluiert wird?  

Wenn ja, was folgt daraus für das weitere Vorgehen der Bundesregierung?  
Wenn nein, zu welcher anderen Feststellung sind das BAMF und der  
UNHCR diesbezüglich gelangt? 

16. Wie bewertet die Bundesregierung die Ergebnisse der Evaluation von Asyl-
verfahrensberatungsmodellen in anderen europäischen Staaten, wie der 
Schweiz und der Niederlande? 

17. Wann beabsichtigt die Bundesregierung die Auswertung des „Pilotprojekts 
Asylverfahrensberatung“ zu veröffentlichen? 

Berlin, den 30. Januar 2018 

Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion
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